
emeinde Burkhardtsdorf

Landkreis Stollberg

Satzung

zur 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung von
Funktionsträgern der Freiwiiiigen Feuerwehren der Gemeinde

Burkhardtsdorf

vom 12. März 2002

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 21.04.1993
(SächsGVBI.S.301), zuletzt geändert in der Fassung der Bekanntmachung der

Neufassung vom 14. Juni 1999 (SächsGVBI. S. 345 vom 09. Juli 1999) in Verbindung mit

§2 und §7 Abs. 2 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom
16. Juni 1993 (SächsGVBI.S.502J und dem Gesetz zur Einführung des EURO vom 9. Juni

1998 (BGBI IS. 1242) beschließt der Gemeinderat Burkhardtsdorf am 11. März 2002 die

„Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung von Funktionsträgern
der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Burkhardtsdorf":

Artikel 1

Änderungsbesfimmungen

Der § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung von Funktionsträgern der

Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Burkhardtsdorf, in Kraft getreten am

21.07.2001, erhält folgende neue Fassung:

Nach 50-jähriger bzw. 60-jähriger Mitgliedschaft in den Feuerwehren erhält das

Mitglied einen Sachwert von 306,78 €.

Die Ehrung nimmt der Bürgermeister vor.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

Hinweise nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschriften zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;




